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CORPORATE DESIGN & IDENTITY HANDBUCH

MARKENSATZUNG

ZUM GEBRAUCH DER KOLLEKTIVMARKE 
„FERIENREGION NATIONALPARK BAYERISCHER WALD“

§ 1 Markeninhaber
Inhaber der Kollektivmarke „Ferienregion Nationalpark Bayeri-
scher Wald“ ist die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald 
GmbH mit Sitz in 94158 Spiegelau, Deutschland. 
Die zustellfähige Adresse lautet:
Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH,
Konrad-Wilsdorf-Straße 1, 94158 Spiegelau, Deutschland. 
Die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH ist ein 
freiwilliger Zusammenschluss von Gemeinden im Nationalpark 
Bayerischer Wald.  

§ 2 Zweck der GmbH
Die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH stellt die 
Kollektivmarke den berechtigten Nutzern zur wirtschaftlichen 
Verwertung im Rahmen des Gesellschaftsvertrags zur Verfügung, 
um dadurch den Tourismus im Bayerischen Wald zu fördern.  

§ 3 Vertretung der GmbH
Die Gesellschaft wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 
Geschäftsführer vertreten.
  
§ 4 Mitgliedschaft, Beitrittsrecht
Jede Stadt oder Gemeinde, die im Bayerischen Wald in den 
Landkreisen Regen und Freyung-Grafenau gelegen ist, kann Ge-
sellschafter der GmbH werden. Im Übrigen ergeben sich die Vo-
raussetzungen für eine Mitgliedschaft in der GmbH aus dem Ge-
sellschaftsvertrag, der dieser Satzung als Anlage beiliegt.  

§ 5 Kreis der Nutzungsberechtigten

Zur Benutzung der Kollektivmarke sind alle Gesellschafter der 
GmbH berechtigt. Durch Mehrheitsbeschluss der Gesellschafter 
können darüber hinaus Dritte zur Benutzung der Kollektivmarke 
für die vereinbarten Zwecke zugelassen werden, wenn dies der 
Förderung des Zwecks der GmbH dient.  

§ 6 Gestalten des Zeichens
Die Benutzung der Kollektivmarke „Ferienregion Nationalpark 
Bayerischer Wald“ ist gestaltet als Wort- und Bildmarke wie folgt:

§ 7 Benutzungsbedingungen
a.	Die Kollektivmarkte darf von den Berechtigten ausschließlich 

für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.
b.	Die Nutzungsrechte an der Kollektivmarke sind nicht übertrag-

bar. Benutzer sind nicht berechtigt, Unterlizenzen zu erteilen.
c.	 Nutzer sind verpflichtet, sich in einem, von der GmbH geführten 

Nutzerregister zu registrieren und hierfür eine einmalige Re-
gistrierungsgebühr zu entrichten sowie eine regelmäßige Um-
satzlizenz für die Nutzung der Marke zu bezahlen. Die Höhe der 
Registrierungs-  Lizenzgebühren sowie die Zahlungsbedingun-
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gen werden von  GmbH im Rahmen von der Gesellschafterver-
sammlungen durch Beschluss festgesetzt. Die Festsetzung kann 
für alle Nutzer einheitlich oder getrennt nach Nutzergruppen 
oder/und Nutzungsarten erfolgen. Die jeweils aktuellen Regis-
trierungs- und Lizenzgebühren sowie die Zahlungsbedingun-
gen werden von der GmbH auf der Website www.ferienregion-
nationalpark.de freizugänglich zum Download bereit gehalten. 

§ 8 Kontrolle der Einhaltung der Nutzungsbedingungen
Die GmbH soll die ordnungsgemäße Nutzung der Kollektivmar-
ke durch die registrierten Nutzer in regelmäßigen Abständen von 
zwei Jahren überprüfen. Die Überprüfungen können vom Vorstand 
an ein unabhängiges Kontrollorgan delegiert werden. Die Nutzer 
sind verpflichtet, in angemessenem und erforderlichem Umgang 
Überprüfungsmaßnahmen zu ermöglichen und aktiv zu unter-
stützen, insbesondere durch Erteilung von Zugangsberechtigun-
gen sowie die Vorlage notwendiger Dokumenten und Informatio-
nen.  

§ 9 Sonstige Rechte und Pflichten der Beteiligten
Die Mitglieder und Nutzer der Kollektivmarke sind verpflichtet, 
der GmbH Satzungsverstöße oder sonstige Verletzungen der Kol-
lektivmarke unverzüglich nach Kenntnis anzuzeigen.  
Rechte aus der Kollektivmarke sowie Ansprüche wegen rechts-
widrigem Zeichengebrauch stehen ausschließlich der GmbH als 
Markenträger zu.  
 

Wenn und soweit die GmbH, beispielsweise zur Aufrechterhaltung 
oder Durchsetzung der Kollektivmarke Benutzungsnachweise er-
bringen muss, ist jeder Nutzer verpflichtet, der GmbH auf Anfrage 
unverzüglich erforderliche Erklärungen, Informationen und Unter-
lagen zur Verfügung zu stellen. Die Erforderlichkeit entfällt nicht 
dadurch, dass Benutzungsnachweise auch von anderen Nutzern 
angefordert werden können.  

§ 10 Erlöschen der Nutzungsberechtigung
Die Nutzungsberechtigung erlischt automatisch mit dem Wegfall 
der Berechtigung gemäß § 5 dieser Satzung oder/und wenn der 
Nutzer aus der GmbH austritt.  
Bei sonstigen Verstößen gegen die Satzungsbestimmungen oder 
Verletzungen der Kollektivmarkenrechte fordert der Geschäfts-
führer der GmbH den Nutzer unter Setzung einer angemessenen 
Frist auf, diese unverzüglich zu beseitigen. Bei nicht fristgemäßer 
Beseitigung oder wiederholten gleichartigen Verstößen ist der Ge-
schäftsführer berechtigt, dem Nutzer die Nutzungsberechtigung 
zu entziehen. Sonstige Ansprüche der GmbH wegen Verletzung 
der Kollektivmarke bleiben unberührt. 

§ 11 Erhalt und Durchsetzung der Kollektivmarke
Die Aufrechterhaltung und Verteidigung der Kollektivmarke ob-
liegt der GmbH. 
Der Geschäftsführer trifft hierzu die erforderlichen Maßnahmen 
und regelt das Vorgehen beschlossen durch die Gesellschafterver-
sammlung. 
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MARKENSATZUNG

ZUM GEBRAUCH DER KOLLEKTIVMARKE 
„VOM WALD DAS BESTE“

§ 1 Markeninhaber
Inhaber der Kollektivmarke „Vom Wald das Beste“ ist die Ferienre-
gion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH mit Sitz in 94158 Spie-
gelau, Deutschland. 
Die zustellfähige Adresse lautet: 
Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH,
Konrad-Wilsdorf-Straße 1, 94158 Spiegelau, Deutschland. 
Die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH ist ein 
freiwilliger Zusammenschluss von Gemeinden im Nationalpark 
Bayerischer Wald.  

§ 2 Zweck der GmbH
Die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH stellt die 
Kollektivmarke den berechtigten Nutzern zur wirtschaftlichen 
Verwertung im Rahmen des Gesellschaftsvertrags zur Verfügung, 
um dadurch den Tourismus im Bayerischen Wald zu fördern.  

§ 3 Vertretung der GmbH
Die Gesellschaft wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 
Geschäftsführer vertreten.  

§ 4 Mitgliedschaft, Beitrittsrecht
Jede Stadt oder Gemeinde, die im Bayerischen Wald in den 
Landkreisen Regen und Freyung-Grafenau gelegen ist, kann Ge-
sellschafter der GmbH werden. Im Übrigen ergeben sich die Vo-
raussetzungen für eine Mitgliedschaft in der GmbH aus dem Ge-
sellschaftsvertrag, der dieser Satzung als Anlage beiliegt.  

§ 5 Kreis der Nutzungsberechtigten

Zur Benutzung der Kollektivmarke sind alle Gesellschafter der 
GmbH berechtigt. Durch Mehrheitsbeschluss der Gesellschafter 
können darüber hinaus Dritte zur Benutzung der Kollektivmarke 
für die vereinbarten Zwecke zugelassen werden, wenn dies der 
Förderung des Zwecks der GmbH dient.  

§ 6 Gestalten des Zeichens
Die Benutzung der Kollektivmarke „Vom Wald das Beste“ ist ge-
staltet als Wort- und Bildmarke wie folgt:

§ 7 Benutzungsbedingungen
a.	Die Kollektivmarkte darf von den Berechtigten ausschließlich 

für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.
b.	Die Nutzungsrechte an der Kollektivmarke sind nicht übertrag-

bar. Benutzer sind nicht berechtigt, Unterlizenzen zu erteilen.
c.	 Nutzer sind verpflichtet, sich in einem, von der GmbH geführten 

Nutzerregister zu registrieren und hierfür eine einmalige Re-
gistrierungsgebühr zu entrichten sowie eine regelmäßige Um-
satzlizenz für die Nutzung der Marke zu bezahlen. Die Höhe der 
Registrierungs-  Lizenzgebühren sowie die Zahlungsbedingun-
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gen werden von  GmbH im Rahmen von der Gesellschafterver-
sammlungen durch Beschluss festgesetzt. Die Festsetzung kann 
für alle Nutzer einheitlich oder getrennt nach Nutzergruppen 
oder/und Nutzungsarten erfolgen. Die jeweils aktuellen Regis-
trierungs- und Lizenzgebühren sowie die Zahlungsbedingun-
gen werden von der GmbH auf der Website www.ferienregion-
nationalpark.de freizugänglich zum Download bereit gehalten. 

§ 8 Kontrolle der Einhaltung der Nutzungsbedingungen
Die GmbH soll die ordnungsgemäße Nutzung der Kollektivmar-
ke durch die registrierten Nutzer in regelmäßigen Abständen von 
zwei Jahren überprüfen. Die Überprüfungen können vom Vorstand 
an ein unabhängiges Kontrollorgan delegiert werden. Die Nutzer 
sind verpflichtet, in angemessenem und erforderlichem Umgang 
Überprüfungsmaßnahmen zu ermöglichen und aktiv zu unter-
stützen, insbesondere durch Erteilung von Zugangsberechtigun-
gen sowie die Vorlage notwendiger Dokumenten und Informatio-
nen.  

§ 9 Sonstige Rechte und Pflichten der Beteiligten
Die Mitglieder und Nutzer der Kollektivmarke sind verpflichtet, 
der GmbH Satzungsverstöße oder sonstige Verletzungen der Kol-
lektivmarke unverzüglich nach Kenntnis anzuzeigen.  
Rechte aus der Kollektivmarke sowie Ansprüche wegen rechts-
widrigem Zeichengebrauch stehen ausschließlich der GmbH als 
Markenträger zu.  

Wenn und soweit die GmbH, beispielsweise zur Aufrechterhaltung 
oder Durchsetzung der Kollektivmarke Benutzungsnachweise er-
bringen muss, ist jeder Nutzer verpflichtet, der GmbH auf Anfrage 
unverzüglich erforderliche Erklärungen, Informationen und Unter-
lagen zur Verfügung zu stellen. Die Erforderlichkeit entfällt nicht 
dadurch, dass Benutzungsnachweise auch von anderen Nutzern 
angefordert werden können.  

§ 10 Erlöschen der Nutzungsberechtigung
Die Nutzungsberechtigung erlischt automatisch mit dem Wegfall 
der Berechtigung gemäß § 5 dieser Satzung oder/und wenn der 
Nutzer aus der GmbH austritt.  
Bei sonstigen Verstößen gegen die Satzungsbestimmungen oder 
Verletzungen der Kollektivmarkenrechte fordert der Geschäfts-
führer der GmbH den Nutzer unter Setzung einer angemessenen 
Frist auf, diese unverzüglich zu beseitigen. Bei nicht fristgemäßer 
Beseitigung oder wiederholten gleichartigen Verstößen ist der Ge-
schäftsführer berechtigt, dem Nutzer die Nutzungsberechtigung 
zu entziehen. Sonstige Ansprüche der GmbH wegen Verletzung 
der Kollektivmarke bleiben unberührt. 

§ 11 Erhalt und Durchsetzung der Kollektivmarke
Die Aufrechterhaltung und Verteidigung der Kollektivmarke ob-
liegt der GmbH. 
Der Geschäftsführer trifft hierzu die erforderlichen Maßnahmen 
und regelt das Vorgehen beschlossen durch die Gesellschafterver-
sammlung. 
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BOTSCHAFTER DES BAYERISCHEN WALDES IN EINEM MAGAZIN

Seit mehreren Jahren präsentiert die Ferienregion Nationalpark 
Bayerischer Wald in Zusammenarbeit mit dem Onlinemagazin 
„da Hog’n“ in schöner Regelmäßigkeit die „Botschafter des Baye-
rischen Waldes“. Außergewöhnliche Charakterköpfe, die aus der 
Ferienregion stammen, hier geboren oder hergezogen sind. Starke 
Persönlichkeiten, die eine ganz besondere Beziehung zu unserer 
Ferienregion pflegen – und darüber gerne berichten.

Unter dem Motto „Vom Wald das Beste“ werden dabei Menschen 
mit den unterschiedlichsten Charakterzügen, Hobbys und Leiden-
schaften vorgestellt und porträtiert. Vom Künstler, Musiker oder 
Wanderführer bis hin zum Gastwirt, Schriftsteller und Sportler – 
mittlerweile zählt ein recht bunt gemischtes und sehr vielfältiges 
Publikum zu den Aushängeschildern des Bayerischen Waldes. 

Die Lebensgeschichten unserer „Woid G‘sichter“ erfreuen sich ste-
tig wachsender Beliebtheit. So dass wir uns 2018 dazu entschlos-
sen haben, die Geschichten, die bisher ausschließlich online, auf 
unserer Website www.ferienregion-nationalpark.de, erschienen 
sind, in ein hochwertiges Magazin zu packen. 

In regelmäßigen Abständen erscheinen nun unsere „Woid G’sich-
ter“ – drei bis vier Porträts pro Ausgabe –, welche in gedruckter der 
Form mindestens genauso großen Anklang finden.  

 Abonnenten des Magazins erhalten als kleines DANKESChÖN 
einen exklusiven „Woid G‘sichter“ Schlüsselanhänger!

WOID G‘SICHTER

CORPORATE DESIGN & IDENTITY HANDBUCH

Tourismus  Pionier
FRITZ WENZL

VOM WALD 
DAS BESTE.

„ Ma n  d a r f  h i e r  a b e r  k e i n e  Wu n d e r  e r w a r t e n . 

D a s  i s t  e i n  l a n g w i e r i g e r  u n d 

s c hw i e r i g e r  E n t w i c k l u n g s p r o z e s s .“

BOTSCHAF TER DER FERIENREGION NATIONALPARK BAYERISCHER WALD
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Nicht nur die Begrifflichkeiten - das aus heutiger 

Sicht eher unpassende, altbacken wirkende Wort 

„Fremdenverkehr“ ist dem international geläufigen 

Terminus „Tourismus“ gewichen - haben sich ver-

ändert, auch der Anspruch der Gäste ist ein ande-

rer geworden. Die vor allem in früheren Zeiten als 

Beherbergungsbetriebe bezeichneten Unterkünfte 

müssen heute um jede einzelne Buchung kämpfen. 

Müssen mit Alleinstellungsmerkmalen aufwarten, 

um wahrgenommen zu werden.

Dies stellt Fritz Wenzl mit einem leicht wehmü-

tigen Unterton fest, wenn er über die touristische 

Entwicklung in den vergangenen Jahren spricht. Er 

kann sich noch genau an die Zeit nach der Wende 

erinnern, als viele Ostdeutsche mit Bussen in den 

Bayerischen Wald „gekarrt“ wurden - und diese 

sich mit der Unterbringung in „Fremdenzimmern“, 

einem Heimatabend und Wanderungen auf die 

Bayerwald-Berge zufrieden zeigten. Inzwischen 

ist ein Wellnessbereich mit Whirlpool und Sauna 

fast schon Pflicht. „Der Tourismus war lange Zeit 

ein Selbstläufer - weshalb über die Jahre hinweg 

viele Vermieter bequem geworden sind. Das ist 

aber nicht gut. Wir dürfen uns vor Neuem nicht 

verschließen - wir müssen stets an unserem Image 

arbeiten.“

Diese Worte sollen keinesfalls als besserwisserisch 

verstanden werden. Vielmehr als Mahnung. Fritz 

Wenzl ist keiner, der den Tourismus vor allem auf-

grund von wirtschaftlichen Hintergedanken stär-

ken möchte. Er ist einer, der zu seiner Heimat, dem 

Bayerischen Wald, seine Liebe entdeckt hatte - und 

diese mit möglichst vielen Menschen teilen möchte. 

Bereits in jungen Jahren verbringt der Langdorfer 

„Eingeborene“, wie er sich selber bezeichnet, viel 

Zeit in der Natur. „Mein Vater war bei Glas Schott 

angestellt, meine Mutter hat einen Lebensmittel-

laden betrieben - ich hatte viele Freiheiten. Meine 

Kindheit - eine wunderschöne Zeit“, erinnert sich 

Fritz Wenzl, der nach seinen Worten kurz inne hält. 

Es scheint, als fühle er sich in diese Zeit zurückver-

setzt. Als wäre er wieder ein Teil von ihr.

Nachdem er das Gymnasium nach der elften Klasse 

abgebrochen hatte, lockten ihn Werber zum Grenz-

schutz, der heutigen Bundespolizei. 

„Ein Ergebnis meiner Flegeljahre. Ich 

hatte keinen Bock auf irgendetwas. Und 

beim Grenzschutz konnte ich mir meine 

Hörner abstoßen.“ Unter anderem als 

Leibwächter des damaligen Bundes-

präsidenten Walter Scheel war er Zeuge 

der hoch explosiven Zeit rund um die 

RAF-Terroristen. Obwohl er diese Erfah-

rungen nie bereut hatte, kehrte er Ende 

der 70er gerne in den Landkreis Regen 

zurück. Einerseits wollte er seiner noch 

jungen Familie fernab von Anschlägen 

und Geiselnahmen ein sicheres Zuhau-

se bieten. Andererseits vermisste er die 

hügeligen Landstriche des Bayerischen 

Waldes.

„Ich bin einfach Familienmensch“, stellt 

Fritz Wenzl fest. Per Zufall - beim Früh-

schoppen am Stammtisch - erfuhr er 

Auf den ersten Blick wirkt Fritz Wenzl wie der klischeehafte Waidler schlechthin. Stämmige 

Statur, Vollbart, grimmiger Blick. Lernt man den 61-Jährigen jedoch näher kennen, merkt 

man schnell, dass sich hinter der mächtigen Erscheinung ein sehr feiner Geist verbirgt. Der 

Langdorfer, seit 35 Jahren Leiter der örtlichen Tourist-Info, ist einer, der sich Gedanken macht. Einer, 

der über den Tellerrand blickt, das Große und Ganze stets im Auge behält.

Geht es um „seinen“ Bayerischen Wald, gerät Fritz Wenzl aufgrund der Schönheit der hiesigen Natur 

regelrecht ins Schwärmen. Er macht aber auch deutlich, dass vor allem im Tourismusbereich viele 

Versäumnisse aufgeholt werden müssen. „Der Gästekuchen wir immer kleiner, die Esser aber mehr“, 

fasst er die aktuelle Urlauber-Situation im Woid kurz und prägnant zusammen.

Ich bin einfach ein 
Familienmensch

Der Gästekuchen wird immer 
kleiner, die Esser aber mehr.

„ 

„ 

“

“ >>>

07Woid G‘sichter 

damals, dass in der Gemeindeverwaltung Langdorf Personal gesucht wurde. Er bewarb sich - und ist 1978 eingestellt worden. 

Mit den Worten „Du machst das schon“ wurde er nach einer entsprechenden Ausbildung mit dem Amt des Verkehrsamtsleiters, eine damals geläufi-ge Bezeichnung für den Tourist-Info-Chef, betraut. Obwohl er sich erst nach und nach in die Materie einarbeiten musste, konnte sich Wenzl mit seiner neuen Aufgabe gleich voll identifizieren, wie er rückblickend sagt. „Mein großer Vorteil: Ich bin ein Menschenfreund. Der Umgang mit Leuten macht mir Spaß.“

Bei seiner Arbeit orientiert er sich zunächst am auf-strebenden Urlaubsort Bodenmais, der nur wenige Kilometer von Langdorf entfernt liegt. „Siggi Weikl, der damalige Bürgermeister von Bodenmais, war mein Vorbild. An ihn habe ich mich drangehängt.“ Aufgrund seiner Zeit fernab des Arbers und seinen vielen Wanderungen in der Region, wusste Fritz Wenzl sogleich, mit welchen Argumenten er den Bayerischen Wald bei den Gästen anpreisen möchte. 

Der heute 61-Jährige kennt seine Heimat nicht nur aus den vielen Broschüren, die - trotz der fort-schreitenden Digitalisierung - nach wie vor in der Langdorfer Tourist-Info in gedruckter Version aus-

Fritz Wenzl

Social-Media-Junkie der ersten Stunde

Es hat aber auch mehr Spass gemacht

Durch und durch Touristiker

„ 

„ „ 

“

“ “

liegen. Gemeinsam mit seiner Familie bewandert der Waidler seit jeher auch viele exponierte Orte rund um den Arber, den Lusen und den Rachel - und hält seine Eindrücke dabei stets mit der Foto-kamera fest. Auf diesen Touren kann er seine bei-den Leidenschaften, die Fotografie und die Natur, bestens miteinander verbinden - zum Wohle des Tourismus.

Denn obwohl Wenzl betont, dass er Privates und Berufliches voneinander trennt, kann er eine ge-wisse Überschneidung nicht leugnen. Seine Bilder werben vor allem im Netzwerk Facebook auf über-regionale Weise für den Woid. Als Gründer und Admin der reichweitenstarken Facebook-Gruppe „I red‘ boarisch ... und Du?“ ist er, wie er selbst sagt, nicht nur ein „Social-Media-Junkie“ der ersten Stun-de, sondern auch ein Repräsentant der bayerischen Kultur und Sprache. 

Wie bei so vielen Dingen in seinem Leben kam auch bei den Sozialen Netzwerken Fritz Wenzl eine Eigenschaft zu Gute, die ihn Zeit seines Lebens begleitet: Er steht Neuerungen aufgeschlossen gegenüber, macht sich immer selber ein Bild von Innovationen, anstatt meist wenig gehaltvolle Al-lerweltsmeinungen nachzuplappern. Das einzige, was ihn an der Entwicklung in den vergangenen Jahren stört, ist die Hektik, die durch die ständige Erreichbarkeit via Telefon, Handy, E-Mail und Face-book größer und größer wird.

„Früher hatte man - zum Beispiel mit dem Schrei-ben von Briefen - mehr Arbeit. Es hat aber auch mehr Spaß gemacht“, erklärt Wenzl.
Inzwischen sei er auch eher der Kümmerer als das Sprachrohr der Vermieter. Die potenziellen Gäste wollen während ihres Urlaubs einen gewissen Kick erleben, dazu preisgünstig wohnen, aber auch eine einmalige Zeit erleben. 

Als Touristiker muss er - ob er will oder nicht - diese Trends zeitnah wahrnehmen und dann auch in der Gemeinde Langdorf entsprechend in die Praxis um-zusetzen versuchen. Wobei sich der 61-Jährige vom Einzelkämpfertum längst verabschiedet hat. Er ist ein großer Verfechter von touristischen Verbünden - wie zum Beispiel der Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald. „Das kleine Langdorf hat doch im großen, weltweiten Anbieter-Pool keine Chance. Wir müssen uns gemeinsam als Destination ver-markten. Nur so kann‘s langfristig funktionieren.“
Urlaubsgäste nehmen während ihres Aufenthalts keine Gemeinde-, Landkreis- oder gar Ländergren-zen wahr - deshalb sei es umso wichtiger, sich vom 

ausgedienten Kirchturmdenken endgültig zu ver-abschieden. „Man darf hier aber keine Wunder er-warten. Das ist ein langwieriger und schwieriger Entwicklungsprozess.“

Immer wieder ertappt sich Fritz Wenzl beim Er-zählen dabei, wie er berufliche Ziele und private Gedankengänge miteinander vermengt. Er ist halt doch durch und durch Touristiker - und im Woid dahoam wie kein zweiter. Ein bayerwäldlerisches Vorzeigeobjekt - vor allem auch hinsichtlich seiner persönlichen Einstellung.

Ab und zu jedoch, sagt er, zieht er sich vollkommen zurück, steigt kurzfristig aus dem Alltag aus. Dann genießt er eine frische Halbe Bier auf seiner Terras-se. Abschalten. Weg von der Hektik, vom Stress. Da-bei hat der 61-Jährige stets die Wiesen und Wälder des Bayerischen Waldes im Blick. Für ihn: pure Er-holung…
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MARITA HALLER

Autorin und Gästeführerin

VOM WALD 
DAS BESTE.

„W i r  m u s s t e n  r e p r ä s e n t i e r e n , 

w a r e n  i n  s c h i c k e n  Au t o s  u n t e r w e g s  u n d 

s i n d  i n  t o l l e n  Ho t e l s  u n t e r g e k o m m e n“.“

BOTSCHAF TER DER FERIENREGION NATIONALPARK BAYERISCHER WALD
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Autos unterwegs und sind in tollen Hotels unterge-

kommen“, erinnert sich Marita Haller, die sich heute 

noch als Glasfachfrau bezeichnet, gerne an diese 

aufregenden Zeiten zurück.

Es war das späte Mutterglück, das Marita Haller aus 

dem Jet-Set-Leben in der Glasbranche holte. Im Al-

ter von 37 bzw. 38 Jahren schenkte sie ihren beiden 

Töchtern das Leben. „Von da an habe ich mich an-

derweitig umsehen müssen, denn: Geschäftsreisen 

mit Kindern - das geht nicht.“ Woraufhin sie nach 

der Einschulung der Kinder als saisonale Aushilfs-

kraft in der Zwieseler Touristinfo anheuerte - eine 

Liaison, die (mit Unterbrechungen) bis heute an-

hält. Pionierarbeit in Sachen Tourismus hatte sie 

damals dort geleistet, als sie erkannte, dass es kaum 

Wanderführer mit entsprechenden Informationen 

über Routen, Wanderziele und Sehenswürdigkei-

ten in der Ferienregion Nationalpark Bayerischen 

Wald gab.

„Und dann hab ich mit dem Schreiben begonnen“, 

sagt die 65-Jährige und schmunzelt. 

Im Sinne eines verschriftlichten Navigationssys-

tems lotste sie die Gäste mit ihren eigenhändig 

verfassten Wanderführern zur gewünschten Des-

tination - etwa zum Arbersee, Falkenstein oder 

Schwellhäusl. Über die Jahre hinweg machte sich 

Mit eineinhalb Jahren kam der Umzug nach Zwie-

sel, wo ihr Vater Arbeit in der Farbenglashütte der 

Gebrüder Tasche fand - und wo sie nach und nach 

in die Glas-Branche hineinwuchs. Nach dem Abitur 

fand auch sie sogleich eine Anstellung in dem Un-

ternehmen, das heute unter dem Namen Zwiesel 

Kristallglas AG firmiert.

„Doch das Gehalt war zu niedrig“, weshalb sie sich 

zwei Jahre später als Fremdsprachen-Korrespon-

dentin - eine Ausbildung, die sie per Fernstudium 

parallel zur Arbeit absolviert hatte - in der Kristall-

glasfabrik in Spiegelau bewarb. „Ich bin sofort ge-

nommen worden und vom ersten Tag an durch die 

Welt gereist, um Glas - insbesondere Kelchglas - zu 

verkaufen.“

Zu ihren Kunden zählten vor allem Großverbrau-

cher aus den USA, darunter so mancher Millionär.  

„Spiegelau war damals mit mehr als 450 Beschäf-

tigten die viertgrößte Glashütte in Deutschland. 

Wir mussten repräsentieren, waren in schicken 

Er hat angefangen - und ich bin eingestiegen, nachdem ich sesshaft geworden bin“, sagt Marita 

Haller, deutet auf ihren Mann Günther und lacht. Die beiden sitzen am Küchentisch bei einer 

Tasse Tee und blättern genüsslich im neuesten Werk der Zwieseler Schriftstellerin. „77 mysti-

sche Ausflugsziele“ lautet der Titel - ein kultureller Reiseführer entlang geheimnisvoller sowie wild-

romantisch-abenteuerlicher Orte im Bayerischen Wald und Böhmerwald.

„Ich bin ein Kind des Waldes, geboren in der Glashütte Regenhütte, in der Steigerwald-Villa“, erzählt 

Marita Haller nicht ohne Stolz. Von der Wiege an hatte sie es mit dem einstigen „Gold des Bayer-

walds“ zu tun: dem Werkstoff Glas in all seinen Facetten. Die Mutter eine echte Wienerin, der Vater 

ein Preuße, trafen beide nach dem Krieg im Bayerischen Wald aufeinander - „und sind dort hängen 

geblieben“, wie die umtriebige Frau mit den wachen Augen berichtet.

Und dann hab ich mit dem Schreiben 

begonnen.„ “

>>>

„
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Marita Haller einen Namen als Gästeführerin und erlangte schon bald eine beachtliche, heimatkund-liche Expertise.

Doch nicht nur die gewöhnlichen Sehenswürdig-keiten Zwiesels haben es ihr angetan - sie hat auch eine große Leidenschaft für spezielle Führungen entwickelt, bei denen sie vor allem ihre mystische Ader ausleben kann. So ist sie seit zwei Jahren als „Schattenfrau von Zwiesel“ unterwegs und geleitet Urlaubsgäste aus der ganzen Welt zu neuralgischen Punkten innerhalb der Glasstadt, an denen sie auf spannend-packende Art und Weise über Nahtod-erfahrungen oder die Prophezeiungen der Bayer-wald-Seher Mühlhiasl und Stormberger referiert. „Ich denke mir immer was Neues aus - die Schatten-frau ist mein jüngstes Kind“, sagt Marita Haller.
Von der Stadtpfarrkirche über das frühere Kloster der Englischen Fräuleins, durch den Friedhof zum Leichenhaus und über den ehemaligen Pestfried-hof zum einstigen Hinrichtungsplatz am Anger werden die Gäste von der Schattenfrau im Rahmen der „Gruselführung“ mitgenommen. Diese kommt sehr gut an bei den Leuten - „weil‘s eben gruselig ist, mystisch, faszinierend“. 

Der Erfolg gibt ihr Recht: Die Nachfrage nach der Schattenfrau-Tour ist enorm. „Viele Teilnehmer 

erzählen mir immer wieder von sich aus, was sie erlebt haben.“ Genügend Stoff, um daraus ein wei-teres Buch zu kreieren, wie die findige Zwieselerin verrät. „Arbeitstittel: Die Schattenfrau - Selbster-lebtes und Gehörtes.“

Sie sei ein Mensch, der Menschen begeistern kön-ne - „weil‘s mir selbst Spaß macht“ - und das ist der 65-Jährigen anzumerken. „Immer wieder sagen Leute zu mir, wie toll das Programm ist und dass sie unbedingt wieder kommen werden - das freut mich.“

Was ihre ebenso Freude bereitet, ist die mediale Aufmerksamkeit, die vor allem ihre mystischen Bü-cher immer wieder erregen. Dabei interessieren sie weniger die althergebrachten Sagen über Teufel, Hexen und Raunächte, sondern vielmehr unbe-kanntere Mythen aus dem Bayerischen Wald und dem Böhmerwald, die auch historisch belegbarer sind als die zumeist mündlich überlieferten Erzäh-lungen von anno dazumal.

 

Dabei geht es etwa um eine 500 Jahre alte Kirche in einem tschechischen Grenzort, auf deren Giebelsei-te - trotz mehrmaligen Übertünchens im Laufe der Jahrhunderte - immer wieder das Gesicht der Hei-ligen Magdalena zum Vorschein kommen soll. „Ein Mystikum, das auf bayerischer Seite bis jetzt nicht 

Weil‘s mir selbst Spaß macht„ “

bekannt war.“ Auch der lavendelblaue, über zehn Meter hohe Felsen von Neureichenau fällt in diese Kategorie. „Das Gestein gibt es nur zweimal auf der Welt - einmal in den italienischen Alpen und ein-mal eben in Neureichenau.“

Eine Badeanstalt soll es einstmals an diesem mys-tischen Kraftort gegeben haben - für Marita Haller Grund genug, um ihn sogleich in ihr Buch „77 mys-tische Ausflugsziele“ (Ohetaler-Verlag), das sowohl auf Deutsch als auch auf Tschechisch veröffentlicht und bereits mehr als 3.000 mal verkauft worden ist, aufzunehmen.

Jede Menge positiver Kraft hatte sie auch im Stei-nernen Kircherl bei Entschenreuth (Gemeinde Sal-denburg) spüren können: „Dort habe ich das erste Mal in meinem Leben erfahren, was es heißt, wenn plötzlich die ganze Last von einem abfällt; ich bin wie neu geboren da drinnen gestanden, eine feier-liche Aura ist über mich gekommen und ich habe keinen Seelenschmerz mehr gefühlt.“

Wie sie zu all diesen Geschichten kommt? „Ich erhal-te Insider-Tipps, fahre auf Dörfer, rede mit Bauern, frage hier und dort nach“, teilt die Recherche-Ex-pertin mit detektivischem Spürsinn mit. Sie verfügt mittlerweile über ein breitgefächertes Netzwerk zu Klöstern, Pfarrern und regionalen Historikern. 
Und so will sie sich auch weiterhin mit schriftstelle-rischer Leidenschaft der Mystik und Geschichte der bayerisch-böhmischen Grenzregion widmen - und diese auch in Form von Lesungen den Menschen näher bringen.

Marita Haller

Ich habe keinen Seelenschmerz 
mehr gespürt

„ 
“Die Schattenfrau von Zwiesel

„Das Mystische elektrisiert die Leute - die Mystik kommt bei ihnen an, weil sie ihnen Hoffnung gibt“, ist sich Marita Haller sicher.
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MARKENSATZUNG

ZUM GEBRAUCH DER KOLLEKTIVMARKE 
„WOID G‘SICHTER“

§ 1 Markeninhaber
Inhaber der Kollektivmarke „Woid G`sichter“ ist die Ferienregion 
Nationalpark Bayerischer Wald GmbH mit Sitz in 94158 Spiegelau, 
Deutschland. 
Die zustellfähige Adresse lautet: 
Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH,
Konrad-Wilsdorf-Straße 1, 94158 Spiegelau, Deutschland. 
Die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH ist ein 
freiwilliger Zusammenschluss von Gemeinden im Nationalpark 
Bayerischer Wald.  

§ 2 Zweck der GmbH
Die Ferienregion Nationalpark Bayerischer Wald GmbH stellt die 
Kollektivmarke den berechtigten Nutzern zur wirtschaftlichen 
Verwertung im Rahmen des Gesellschaftsvertrags zur Verfügung, 
um dadurch den Tourismus im Bayerischen Wald zu fördern.
  
§ 3 Vertretung der GmbH
Die Gesellschaft wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 
Geschäftsführer vertreten.  

§ 4 Mitgliedschaft, Beitrittsrecht
Jede Stadt oder Gemeinde, die im Bayerischen Wald in den 
Landkreisen Regen und Freyung-Grafenau gelegen ist, kann Ge-
sellschafter der GmbH werden. Im Übrigen ergeben sich die Vo-
raussetzungen für eine Mitgliedschaft in der GmbH aus dem Ge-
sellschaftsvertrag, der dieser Satzung als Anlage beiliegt. 
 

§ 5 Kreis der Nutzungsberechtigten
Zur Benutzung der Kollektivmarke sind alle Gesellschafter der 
GmbH berechtigt. Durch Mehrheitsbeschluss der Gesellschafter 
können darüber hinaus Dritte zur Benutzung der Kollektivmarke 
für die vereinbarten Zwecke zugelassen werden, wenn dies der 
Förderung des Zwecks der GmbH dient.  

§ 6 Gestalten des Zeichens
Die Benutzung der Kollektivmarke „Woid G`sichter“ ist gestaltet 
als Wort- und Bildmarke wie folgt: 

§ 7 Benutzungsbedingungen
a.	Die Kollektivmarkte darf von den Berechtigten ausschließlich 

für die satzungsgemäßen Zwecke verwendet werden.
b.	Die Nutzungsrechte an der Kollektivmarke sind nicht übertrag-

bar. Benutzer sind nicht berechtigt, Unterlizenzen zu erteilen.
c.	 Nutzer sind verpflichtet, sich in einem, von der GmbH geführten 

Nutzerregister zu registrieren und hierfür eine einmalige Re-
gistrierungsgebühr zu entrichten sowie eine regelmäßige Um-
satzlizenz für die Nutzung der Marke zu bezahlen. Die Höhe der 
Registrierungs-  Lizenzgebühren sowie die Zahlungsbedingun-
gen werden von  GmbH im Rahmen von der Gesellschafterver-
sammlungen durch Beschluss festgesetzt. Die Festsetzung kann 
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für alle Nutzer einheitlich oder getrennt nach Nutzergruppen 
oder/und Nutzungsarten erfolgen. Die jeweils aktuellen Regis-
trierungs- und Lizenzgebühren sowie die Zahlungsbedingun-
gen werden von der GmbH auf der Website www.ferienregion-
nationalpark.de freizugänglich zum Download bereit gehalten.  

§ 8 Kontrolle der Einhaltung der Nutzungsbedingungen
Die GmbH soll die ordnungsgemäße Nutzung der Kollektivmar-
ke durch die registrierten Nutzer in regelmäßigen Abständen von 
zwei Jahren überprüfen. Die Überprüfungen können vom Vorstand 
an ein unabhängiges Kontrollorgan delegiert werden. Die Nutzer 
sind verpflichtet, in angemessenem und erforderlichem Umgang 
Überprüfungsmaßnahmen zu ermöglichen und aktiv zu unter-
stützen, insbesondere durch Erteilung von Zugangsberechtigun-
gen sowie die Vorlage notwendiger Dokumenten und Informatio-
nen.  

§ 9 Sonstige Rechte und Pflichten der Beteiligten
Die Mitglieder und Nutzer der Kollektivmarke sind verpflichtet, 
der GmbH Satzungsverstöße oder sonstige Verletzungen der Kol-
lektivmarke unverzüglich nach Kenntnis anzuzeigen.  
Rechte aus der Kollektivmarke sowie Ansprüche wegen rechts-
widrigem Zeichengebrauch stehen ausschließlich der GmbH als 
Markenträger zu.  
Wenn und soweit die GmbH, beispielsweise zur Aufrechterhaltung 
oder Durchsetzung der Kollektivmarke Benutzungsnachweise er-

bringen muss, ist jeder Nutzer verpflichtet, der GmbH auf Anfrage 
unverzüglich erforderliche Erklärungen, Informationen und Unter-
lagen zur Verfügung zu stellen. Die Erforderlichkeit entfällt nicht 
dadurch, dass Benutzungsnachweise auch von anderen Nutzern 
angefordert werden können.  

§ 10 Erlöschen der Nutzungsberechtigung
Die Nutzungsberechtigung erlischt automatisch mit dem Wegfall 
der Berechtigung gemäß § 5 dieser Satzung oder/und wenn der 
Nutzer aus der GmbH austritt.  
Bei sonstigen Verstößen gegen die Satzungsbestimmungen oder 
Verletzungen der Kollektivmarkenrechte fordert der Geschäfts-
führer der GmbH den Nutzer unter Setzung einer angemessenen 
Frist auf, diese unverzüglich zu beseitigen. Bei nicht fristgemäßer 
Beseitigung oder wiederholten gleichartigen Verstößen ist der Ge-
schäftsführer berechtigt, dem Nutzer die Nutzungsberechtigung 
zu entziehen. Sonstige Ansprüche der GmbH wegen Verletzung 
der Kollektivmarke bleiben unberührt. 

§ 11 Erhalt und Durchsetzung der Kollektivmarke
Die Aufrechterhaltung und Verteidigung der Kollektivmarke ob-
liegt der GmbH. 
Der Geschäftsführer trifft hierzu die erforderlichen Maßnahmen 
und regelt das Vorgehen beschlossen durch die Gesellschafterver-
sammlung. 
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